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AHV

Wiederverheiratung
im Rentenalter
S/e möchten wissen, wie es sich

m/t Alters- und Witwenrenten

verhält, wenn eine Trau sich im
AHV-AZter wieder verheiratet.

Gerne fasse ich die Grundzü-

ge des geltenden Rechts im
Folgenden zusammen. Dabei

spielt es grundsätzlich keine
Rolle, ob es sich um die Ren-

te eines Mannes oder einer
Frau handelt.

Altersrenten
Eine Altersrente wird nach
Verheiratung im Rentenalter

grundsätzlich unverändert
weiter ausgerichtet. Aller-
dings ist zu beachten, dass

der Gesamtbetrag der Renten,
die an Verheiratete ausgerich-
tet werden können, auf 150%
einer individuellen Höchst-
rente, d.h. gegenwärtig auf

insgesamt 3015 Franken im

Elektrovelo

CLcrrsositE
Oöne trampe/n, o/ine sc/iw/tzen,
ganz bequem ;'m Satte/ s/'tzen,

's braucht fce/n Benz/n,
fährt ohne Lärm,

e/'n so/cbes l/e/o bat man gern.

Auch als Dreirad erhältlich.
Kein Führerschein nötig.

Unterlagen über Tel. 061/461 74 38

Monat, plafoniert wird, was

zur entsprechenden Kürzung
einer laufenden Rente führen
kann, wenn beide Ehegatten
rentenberechtigt sind.

Witwen-/Witwerrenten
Mit der Verheiratung werden
nach Eherecht beide Ehegat-
ten gegenseitig unterstüt-
zungspflichtig, sodass der
Grund für eine Hinterlasse-
nenrente entfällt. Witwen-
oder Witwerrenten können
daher nur ausbezahlt werden,
solange verwitwete Personen
nicht verheiratet sind. Die Be-

rechnung der späteren Alters-
rente erfolgt zu gegebener
Zeit nach den allgemeinen
Grundsätzen.

Empfehlung
Wenn sich im Einzelfall die

Frage einer Wiederverheira-
tung im Rentenalter stellt,
sollten die AHV-rechtlichen
Konsequenzen direkt mit der
Renten auszahlenden Aus-
gleichskasse, die über die
nötigen Unterlagen verfügt,
konkret geklärt werden, da-

mit allfällige Besonderheiten
des Einzelfalls berücksichtigt
werden können.

Splitting nach
Scheidung
Lhre Ehe wurde nach L4 /ahren
geschieden. Seit 1996 beziehen

Sie eine AHV-AZfersrente, bei
eieren ßerechmm,g- auch Erz/e-

hun^s.g'ufschri/ierc /ïirLhre Tocb-

ter berücksichtigt wurden. Nach
verschiedenen Vorsprachen bei

der AHV-Zwe/gsteZZe haben S/e

erfahren, dass /iir Sie das Sp/if-
t/n# nicht zur Anwendung ge-
Zange. Dies können S/e schwer

verstehen, haben Sie doch se/ber

immer ADV-Beiträge auf Ihrem

tiefen Einkommen entrichtet,
während Ihr Mann in beru/Zich
bester Position war und entspre-
chend hohe AHV-Beiträge be-

zahlte. Ein Anspruch auf Sp/it-

ting scheint Ihnen nach den vie-
Zen Ehe/ahren a/s angezeigt.

Soweit ich Ihrer Schilderung
entnehmen kann, muss ich
Ihnen leider mitteilen, dass

ein Anspruch auf Splitting in
Ihrem Fall kaum gegeben er-

scheint.
Während die 10. AHV-Re-

vision eigentlich erst 1997 in
Kraft getreten ist, wurden be-

reits 1993 in einem ersten Teil
der 10. AHV-Revision insbe-
sondere volle Erziehungsgut-
Schriften für geschiedene
Rentnerinnen eingeführt.
Dies gilt denn auch für Ihre
Rente, die 1996 berechnet
wurde. Damit ist Ihre Rente
bereits dem neuen Recht un-
terstellt, sodass eine erneute
Neuberechnung mit Splitting
nicht möglich ist. Vielleicht
können Sie diese Situation
besser akzeptieren, wenn Sie

wissen, dass in Ihrem Fall die

vollen Erziehungsgutschrif-
ten angerechnet wurden,
während Ihnen nach dem

Splitting für die Ehejahre die

Erziehungsgutschriften nur
hälftig angerechnet werden
könnten.

Verfügen Sie neben der
AHV-Rente über keine we-
sentlichen zusätzlichen Ein-
künfte oder Vermögen, emp-
fehle ich Ihnen dringend,
sich bei der Gemeinde für
Ergänzungsleistungen (EL)

zur AHV/IV anzumelden.
Diese EL sind bundesrecht-
lieh geregelt und steuerfrei.
Sie stellen keine Fürsorge dar,
sondern sind gezielte Leis-

tungen der Sozialversiche-

rung, um Versicherten in be-

scheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen einen ange-
messenen Lebensstandard zu

gewährleisten. Rechtmässig
bezogene EL müssen weder
von Versicherten noch von
ihren Erben zurückerstattet
werden. Gerade in Ihrer Si-

tuation könnten die «Schwä-

chen» der AHV über die EL

gezielt korrigiert werden.

Der Ratgeber...
steht a//en Leserinnen und

Lesern der Z£/7"LL/P£ zur
Verfügung. £r ist kosten/os,

wenn die Frage von a//ge-
meinem /nteresse ist und die

/Antwort in der Zf/ELL/Pf
pubi/'ziert wird. (Bei Steuer-

prob/emen wenden Sie sich

am besten an die Behörden

/hres Wohnortes.)

Anfragen senden an:
ZE/EL(LP£

Patgeber
Postfach

8027 Zürich

Finanzielle und gesund-
heitliche Probleme
Sie haben sich darüber ^eär^erf,
dass EL-Berechtigte sogar ein

Auto haben können (ZELTE L/PE

4/99, S. 52), während Lhnen

schon zweima/ eine EL abge-
Zehnt wurde, da S/e eine billige-
re Wohnung mieten könnten.
Heute Zeben Sie in einer Atters-

wohnun^ und sind wegen eines

Hirnschlages stark gehbehz'n-

dert. Da Sie bis 62 /ahre gear-
beitet und keine Bez'fragsZücke

haben, verstehen Sie nicht, wes-

haib Sie keine «voZZe» Pente er-

hatten. Auch /ühien Sie sich be-

nachte/Zigt, weiZ Lhnen niemand

geraten hat, das Pensionskas-

sengeZd e/nmaiig auszahlen zu

lassen, wie dies ehemalige Kol-
legen getan haben.

Da Sie keine ausführliche
Antwort erwarten, beschrän-
ke ich mich auf einige
Schwerpunkte.

AHV-Rente
Wenn Sie keine Beitrags-
lücken haben, beziehen Sie

zwar eine «volle», möglicher-
weise aber keine maximale
Rente, da Sie nicht immer
voll gearbeitet haben. Für die
Höhe der AHV-Renten ist
nämlich nicht nur die Bei-

tragsdauer, sondern auch das

aufgewertete durchschnittli-

Dr. iur. Rudolf Tuor
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Kai

che Jahreseinkommen mass-

gebend. Bei voller Beitrags-
dauer betragen AHV-Renten
gegenwärtig
• mindestens 1005 Franken
im Monat bis zu Jahresein-
kommen von 12060 Fran-
ken oder weniger,

• höchstens 2010 Franken im
Monat ab Jahreseinkom-
men von 72360 Franken
oder mehr.

EL-Anspruch
Wenn frühere EL-Gesuche
mit der Bemerkung zurückge-
wiesen wurden, Sie könnten
eine günstigere Wohnung su-

chen, kann ich Ihren Ärger
verstehen. EL-Gesuche sind
grundsätzlich mit beschwer-

defähiger Verfügung zu erle-

digen, damit eine richterliche
Überprüfung verlangt wer-
den kann. Da der Mietzins bei
der EL-Berechnung nur bis zu
einem bestimmten Betrag
berücksichtigt werden kann,
wird die Miete über EL nicht
immer voll gedeckt oder
müsste im Einzelfall ein EL-

Anspruch sogar abgelehnt
werden. Ich könnte mir vor-
stellen, dass die von Ihnen er-
wähnte Bemerkung als Hin-
weis auf diese Situation ge-
dacht war. Da die Vorausset-

zungen für EL auf 1997

grundlegend geändert wur-
den und Sie heute in einer AI-

terswohnung leben, empfeh-
le ich Ihnen, erneut eine EL-

Anmeldung einzureichen,
damit Sie einen verbindli-
chen Entscheid erhalten.

Pensionskasse
Ob die einmalige Kapitalaus-
Zahlung des Pensionskassen-

guthabens wirklich günstiger
gewesen wäre, wie Ihnen ge-

sagt wurde, hängt sehr von
den konkreten Anlagemög-
lichkeiten und von Ihrem AI-
ter ab. Durch den Rentenbe-

zug sind Sie vor allem im
höheren Alter nicht schlecht
gesichert, wird doch die Ren-
te lebenslänglich ausbezahlt.

Anpassung laufender
Ehepaar-Renten nach
gerichtlicher Trennung
Ihre Ausgleichskasse hat fhuen

mitgeteilt, dass che seit 1993
laufende Ehepaar-Rente für Sie

und Ihre Frau trotz der vor kur-
zem erfojsfen richterlichen

Trennung der The vorderhand
weiter ausgerichtet wird. Artikel
35 Absatz 2 AHVG, wonach hei

gerichtlich getrennter The die

Pia/bnierung der individuellen
Renten ent/ai/t, /Znde auf die
nach altem Recht berechneten

Thepaar-Renten keine Anwen-
dung. Sie möchten wissen, ob

diese Auskunft richtig sei.

Die 10. AHV-Revision ist
grundsätzlich auf 1997 in
Kraft getreten. Allerdings
mussten besondere Regelun-

gen für bereits laufende Ren-

ten getroffen werden, da es

praktisch unmöglich gewe-
sen wäre, mehr als eine Milli-
on Renten kurzfristig nach
den neuen Bestimmungen
anzupassen.

Die übergangsrechtlichen
Bestimmungen sehen grund-
sätzlich vor, dass die bereits

vor 1997 gelaufenen Renten
längstens bis zum Jahr 2001
unverändert weiter laufen. Ei-

ne vorherige Umrechnung
altrechtlicher Renten ist vor-
gesehen, wenn sich die Ver-
hältnisse grundlegend än-

dem, insbesondere durch
Beginn oder Wegfall des

Rentenanspruchs eines Ehe-

gatten oder nach Scheidung
sowie bei ganz besonderen
Verhältnissen, die bei Ihnen
jedoch nicht gegeben sind.
Da der Tatbestand einer Tren-

nung in den Übergangsbe-

Stimmungen nicht erwähnt
ist, ist eine Umrechnung erst

nach Ablauf der Übergangs-
frist, also auf 2001, möglich.
Die Mitteilung Ihrer Aus-

gleichskasse erscheint mir für
die Übergangszeit richtig. Sie

müssen sich also noch etwas

gedulden.

Die Detailweisungen zur
Umrechnung der altrecht-
liehen Renten auf 2001 wer-
den gegenwärtig auf Bundes-
ebene vorbereitet. Auch
wenn die Einzelheiten noch
nicht bekannt sind, ist anzu-
nehmen, dass Sie im Laufe
des nächsten Jahres von Ihrer
Ausgleichskasse kontaktiert
werden und dabei die für die

Umrechnung und die künfti-
ge Auszahlung der individu-
eilen Renten allenfalls noch
nötigen Angaben erhoben
werden. Es sollte den Aus-

gleichskassen möglich sein,
die noch nicht angepassten
altrechtlichen Renten recht-
zeitig auf 2001 umzustellen
und die Versicherten darüber
zu informieren.

Besteuerung der AHV-
Rente für Versicherte
im Ausland
Sie möchten wissen, wie die

AHV-Renfe von Versicherten,
die im Ausland wohnen, Steuer-

massig behande/t wird, wenn
die Auszahlung aufein Konto in
der Schweiz erfofgt.

In der AHV-Gesetzgebung
finden sich keine Bestim-

mungen über die Besteue-

rung von AHV-Renten. Insbe-
sondere erfolgt keine direkte
Besteuerung der AHV-Renten
bei der Auszahlung, d.h. an
der Quelle. Vielmehr sind
AHV-Renten wie andere

Versicherungsleistungen am
Wohnort der berechtigten
Person zu versteuern.

Grundsätzlich werden
AHV-Renten direkt an Be-

rechtigte im Ausland in der

Währung des Wohnsitzlan-
des ausbezahlt. Eine Auszah-

lung auf ein Post- oder Bank-
konto in der Schweiz oder im
Wohnsitzstaat ist bei genü-
gender Sicherheit möglich.
Die gewünschte Auszahlung
ist primär bei der Rentenan-

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

VEflSA/VD

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137
4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12

üb"*Mnlfontinenzprodukte
ir bitte gratis Informationen ;

Einsenden an
c+rasce 137 4142 Münchenstein ZL •

SPITEX Versand AG, Emil Wj® f
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meidung zu wählen, kann
aber auch später im Einver-
nehmen mit der Ausgleichs-
kasse entsprechend geändert
werden. Weitere Informatio-
nen über die Einzelheiten der

Rentenzahlungen ins Aus-
land erhalten Sie bei der
Schweizerischen Ausgleichs-
kasse in Genf oder bei der
für Ihren Wohnort zuständi-

gen Auslandvertretung der
Schweiz, d.h. bei der Bot-
schaft oder beim Konsulat.

Bei Auszahlung auf ein
Bankkonto in der Schweiz
stellt sich die Frage der Rück-

forderung von Verrechnungs-
steuern auf den Zinsen des

Kontos. Ihre Bank kennt das

Verfahren, das für Ihren
Wohnsitzstaat anzuwenden
ist. Ob die AHV-Rente auf ein
Bankkonto in der Schweiz
oder im Wohnsitzstaat ausbe-

zahlt werden soll, hängt von
verschiedenen Faktoren ab,
die gesamthaft gewürdigt
werden müssen. Ich empfeh-
le Ihnen daher, gemeinsam
mit Ihrer Bank das für Ihre
Bedürfnisse geeignetste Vor-
gehen zu wählen.

Dr. zur. jRudo/fTuor

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

ab Fr. 14 900.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079-335 4910

gross Mit und ohne fester Kabine klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Rund
ums Geld

- J>

Marianne Gähwiler

Konkubinat:
Keine gemeinsamen
Anschaffungen
Meine Tocfzfer Zebt seit ha/rf
zehn /aZzren nzz't z/zrem Freund

im KonZcubznat, «nd/etzf zsfdas

Ende gekommen. MöbeZ, Vor-

hange, Teppiche haben sze ge-
meinsam gekauft, ebenso zwez

moderne Wasserhähnen /wr
über tausend Tranken und ein
ebenso teures TeZe/bn. Wie be-

rechnet man den Zeitwert der Ge-

genstände, ist noch die PiäZ/te zu
bezahien? /ch möchte, dass mei-

ne Tochter nicht abgezockt wird.

Wer die Gegenstände behält,
macht das bessere Geschäft,
sitzt am längeren Hebel, als

wer Geld dafür möchte. Nach
einer Faustregel, so der ange-
fragte Möbelhändler, werden
im ersten Jahr fünfzig Pro-
zent abgeschrieben, dann je-
des weitere Jahr zehn Prozent

- und nach fünf Jahren sind
die Möbel, ausser es sind erle-

sene Stücke, auf dem Papier
(fast) nichts mehr wert! Occa-
sionsmöbel lassen sich prak-
tisch nicht mehr verkaufen.

Die gleiche Auskunft er-
hielt ich vom Sanitärinstalla-
teur: «Es gibt zwar einen
Occasionenmarkt für ge-
brauchte Hahnen und der-

gleichen, wo beispielsweise
Bastler solche Sachen billig
kaufen können. Aber nach

neun Jahren ist ein Wasser-

hahn nichts mehr wert, er ist

wahrscheinlich zerkratzt, ver-
kalkt, aus der Mode; ich wür-
de höchstens noch Fr. 20.-
bezahlen.»

Nicht besser der Bericht
der Swisscom: Ein Tritel, das

vor 9 Jahren tausend Franken
kostete, ist heute praktisch
nichts mehr wert. Die Preise

der Telefonapparate sind ge-
sunken, für Fr. 248 - können
Sie bereits ein neues Tritel
kaufen.

Wer die Gegenstände be-

hält, kann natürlich noch
viele Jahre damit auskom-

men, muss keine neuen kau-

fen, braucht nichts zu erset-

zen. Abgezockt wird derjeni-
ge Partner nicht, der die Sa-

chen zurücklässt - er oder sie

muss aber einen teuren Lehr-

plätz bezahlen.
Nicht umsonst heisst eine

der Regeln fürs Zusammen-
ziehen ohne Ring: Keine ge-
meinsamen Anschaffungen!

Der wohl beste Ausweg:
Die Gegenstände so teilen,
dass jedes ungefähr gleich-
wertige Stücke erhält.

«Haushälterin»
Seit ein paar Monaten iebe icb

mit einem Frezmä in einer gros-
sen Wobnnng, die icb ganz ai-
Zeine besorge - icb macbe aiies,

was eine Haushälterin zu ma-
eben bat. Von aiien gemeinsa-

men Kosten bezabie icb die

FföZ/te, obwobi meine Rente nur
Fr. 2300-, die meines Freundes

/edoeb Fr. 4000.- beträgt, beb

/rnde das aiies niebtgereebt und

/rage Sie, was verdient denn eine

Hausbäifehn?

Ab Fr. 2000.- bis Fr. 3600.-, je
nach Aufgabenbereich, Ver-

antwortung und gegenseiti-
ger Vereinbarung. In diesen
Lohnansätzen ist ein Natural-
lohn von Fr. 810 - inbegrif-
fen: Fr. 120.- für Frühstück,
Fr. 240.- für Mittagessen,
Fr. 180 - für Abendessen und
Fr. 270.- für Logis. Vom Brut-
tolohn sind die Sozialabzüge
von 13,1% zu bezahlen, je

zur Hälfte vom Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Ausser-
dem hat eine Haushälterin
Anspruch auf Freitage und
Ferien.

Nun sind Sie aber nicht die
Haushälterin - eine solche
vermöchte Ihr Partner gar
nicht zu bezahlen -, sondern
die Freundin. Leider ist die

«Abmachung», die Sie (still-
schweigend?) getroffen ha-
ben, von seiner Seite aus alles

andere als freundschaftlich!
Sie bezahlen mit Ihrer be-
scheidenen Rente noch fürs

Putzen, Kochen, Waschen,
Bügeln, Aufräumen und was
der Hausarbeiten mehr sind!
Dass da Ihre Rechnung in
keiner Weise aufgeht, haben
Sie sehr schnell bemerkt. Bes-

ser wäre gewesen, Sie hätten
diese Angelegenheit vor dem

Zusammenzug besprochen.
Sie werden nun Ihrem

Wohnungspartner nahe brin-
gen müssen, dass Sie An-
spruch haben auf eine Ent-

Schädigung. Wird der Haus-
halt zusammen besorgt, sind
die gemeinsamen Kosten im
Verhältnis der finanziellen
Mittel aufzuteilen. Als Aus-

gleich für Ihren alleinigen
Einsatz kann Ihr Freund bei-

spielsweise die Wohnungs-
kosten und/oder das Haus-

haltgeld übernehmen, je
nach seiner Finanzkraft und
Höhe der betreffenden Beträ-

ge. Selbstverständlich ist aber

auch eine finanzielle Ent-
Schädigung denkbar. Im Rah-

men seiner finanziellen Mög-
lichkeiten sollte diese jedoch
schon liegen. Sonst ist er
nachher der Zu-kurz-Gekom-
mene. Und das wäre ebenso

wenig der Sinn einer Ge-

meinschaft, wie es die jetzige
Situation ist.

Mein Rat: Erstellen Sie je
ein Budget. Haben beide Part-

ner in etwa gleich viel Geld
und gleich viel Zeit zu ihrer
freien Verfügung, ist ausglei-
chende Gerechtigkeit herge-
stellt.
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